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4. die §§ 109 b bis 109 g in Verbindung mit den 
§§ 109 i, 109 к auf Taten gegen diese Truppen, deren 
Soldaten, Wehrmittel, Einrichtungen, Anlagen oder 
militärische Vorgänge mit der Maßgabe, daß an die 
Stelle der Bundesrepublik Deutschland der betroffene 
Vertragsstaat, an die Stelle der Bundeswehr diese 
Truppen und an die Stelle der Landesverteidigung die 
Verteidigung der Vertragsstaaten treten;

§ 102

Wer

einen Angriff auf Leib oder Leben eines auslän
dischen Staatsoberhauptes, eines Mitgliedes einer 
ausländischen Regierung oder eines im Bundesgebiet 
beglaubigten Leiters einer ausländischen diplomati
schen Vertretung begeht, während sich der Angegrif
fene in amtlicher Eigenschaft im Inland aufhält, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, in be
sonders schweren Fällen mit Freiheitsstrafe nicht 
unter einem Jahr bestraft, soweit nicht in anderen 
Vorschriften eine schwerere Strafe angedroht ist.

§ юз

Wer

ein ausländisches Staatsoberhaupt oder wer mit 
Beziehung auf ihre Stellung ein Mitglied einer 
ausländischen Regierung, das sich in amtlicher Eigen
schaft im Inland aufhält, oder einen im Bundesge
biet beglaubigten Leiter einer ausländischen diploma
tischen Vertretung beleidigt,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, im 
Falle der verleumderischen Beleidigung mit Frei
heitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren be
straft.

§ 109

Gefährdung der internationalen Beziehungen

(1) Wer
mit dem Ziel, die Beziehungen der Deutschen De

mokratischen Republik, ihrer Organe oder Organi
sationen zu anderen Staaten oder Völkern zu stören, 

gegen Angehörige eines anderen Staates oder Vol
kes Gewalt anwendet oder sie mit Gewalt bedroht,

wird mit Freiheitsstrafe von zwei bis zu zehn 
Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.
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§ 221

Herabwürdigung ausländischer Persönlichkeiten 
Wer
in der Öffentlichkeit
das Ansehen in der Deutschen Demokratischen 

Republik weilender führender Repräsentanten ande
rer Staaten oder einer ausländischen oder internatio
nalen Organisation in einer Weise herabwürdigt, 

die geeignet ist, die friedliche Zusammenarbeit zwi
schen den Völkern zu beeinträchtigen und das An
sehen der Deutschen Demokratischen Republik zu 
schädigen,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
Verurteilung auf Bewährung oder mit Geldstrafe be
straft.


